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450 DIE BERNER WOCHE

Der Praum ber betnifcben ©tpenbabnpolititer bat
nun im £ ö t f d) b e r g b u r cfj ft i dj feine ©erroirtlicbung
erfahren. Heb er bie ©rimfet fütjrt eine moblgepflegte
Poftftraffe ins Oberroatlis. Schon bat aber bie Smrta»
bahn=Stommiffion bie Stonseffion erhalten, um ©letfd) mit
Pleiringen burd) eine Sahn 311 oerbinben. Seule ift ber
©timfeI=Durd)fti<h nur nod) eine grage ber Seit. H. Z.

(®ie ffltfd)ee§ su unfern 8t6BiIbungen flammen au§ bem „©rofjcn
Sanbbucb" ban §. §artmann, ba§ in erfebüpfenber SBetfe bie @efc£)i(i)tc
beê Semer OberIanbe§ BetjanbeU. ®. 9îeb.)

Sdiäblidie unb nütjlicbe Fruditfäfte.
S5on ©b. SauterBurg.

3n ber „Sernet ©Sod)e in ©3ort unb ©ilb" nom 20.
9Jlai 1916 machten 3toei ©rtitel unabhängig ooneinanber
auf bie Solgen bes ©Itoholismus aufmertfam. Der eine
geigte, roie ber ©Itobot manchmal Schlachten entfdjeibet,
unb sroar 3U Ungunften feiner Sreunbe. Der anbere rief
3ur ©tilbtätigteit für bie Stinber trunlflidftiger ©Itern auf,

©eibes roeift barauf hin, roie roidjtig es ift, ben
©Ifoholgenufe ein3ufd)ränten. Unb bagu foil ber Staat mit»
helfen, ©in lateinifcher Dichter fagt atterbings: „Quid leges
sine moribus?" (©S03U ©efebe ohne Sitten?) ©ber mit
Pccht Dreht ber um ©etämpfung bes ©Itoholismus in ber
Schroeiä hod)oerbiente Dr. 31. Sbercob ben Sah
um unb fragt: „Quid mores sine legibus?" (©3as
nühen Sitten ohne ©efehe?).

3n ber Pat: Das ©efeb lann 3roar bie gute
©efinnung nicht fdjaffen, aber es lann ihr als
Decfung bienen. Sumal je mehr bas Pflichtgefühl
in einem ©otte erftirbt, aus bem bas ©ute oon
felbft entftünbe, um fo mehr muh — teiber — ber
Sürger non oben herab 3um ©uten gesroungen
roerben. Unb ber Staat ift es fid) fdjliehlich felber
fd'Ulbig. ©r ïommt roeiter, roenn er bas Hebet
bei ber ©Su^el padt, als roenn er einfach bie
fdjlechten ^rächte befchneibet. Der 3roeite ©bfab
oon ©rt. 91 ber Staatsoerfaffung bes Stantons
©ern tautet benn aud):

„Der Staat roirb für möglich ft e

Sefeitigung ber Urfadjen ber ©er»
armung for gen."
Drotjbem aber bie ©erforgung eines Printers

ober einer Printerin in einer Printerheilanftalt,
beoor fie timber betommen, Staat unb ©emeinbe
oiel roeniger toften roürbe als bie Unterbringung
ihrer entarteten Stinber, fo fängt man boch erft
allmählich an, bie be3iiglid)en Paragraphen bes
bernifchen ©rmenpoti3eigefebes oon 1912 ansu»
roenben.

©ud) oott bem eibgenöffifchen ©Itoholmonopol
fagte fogar Stänberat Puns, ber 91eferent für bie
©erroenbung bes ©Itoholjebntels, in ber Sibung
bes Stänberates 00m 6. 3uni 1916, bas ©nb3iel
fei bamit noch lange nicht erreicht.

fragen roir uns atfo: ©Sas für Ptahnahmen
finb roeiter 3U ergreifen, um ben im ©ergleid) mit
ben meiften anbern europäifchen £änbern fo groben
©Itohotoerbrauch in unferm £anbe einsufebränfen?
©ebeutet boch' uad) ben fdjöneit ©Sorten oon
Stänberat Stuu3 „eine ©etämpfung bes über»
rnähigen ©Itoholismus eine gefuttbe ©otitit 3um
©Sohl bes gan3en ©olles unb fleht im ©inttang
mit ben eroigen ©efehen ber nach ©erootltomm»
nung ftrebenben Statur!"

©ine Sierfteuer roürbe bie fleute nur noch
mehr bem Schnaps in bie ©rme treiben.

©rhöht man ben Preis bes ©unbesfehnapfes,
fo roirb um fo mehr ©ähiroaffer getrauten.

©s bleibt atfo nichts anbres übrig, als auch

bie f elb ft geh rannten Sdfnäpfe bem ©unbes»
m 0 n 0 p 01 3 u u n f e r ft e 11 e n. ©ine ©ii3ahl gemein»
nütiiger ©efellfchaften hat beshalb Iüt3li<h bem Sunbesrat
ein ©efudj eingereicht, bie Seftimmungen oon ©rt. 32bis ber
©unbesoerfaffung aufzuheben, nach benen bas ©rennen oon
©Sein, Obft unb beten ©bfällen, oon Sn3ianrour3etn unb
ähnlichen Stoffen jebermann freifteht.

Die oon ben ©auern hergeftellten gebrannten ©Saffer
Bloh 3U befteuern, roürbe eine 3U Peibungen führenbe
unb toftfpietige Ueberroachung ber lanblidfen ©etriebe be=

hingen.
©iel fieberer in ihrer ©Sirtung ift bie ©usbehnung

bes SJlonopots auf alle ©rennereien. Die mafegebenben
Streife ftellen fiep beren Durchführung fo oor:

Die ©ibgenoffenfdjaft besieht bas .Kontingent an Pob»
ftoffen für Pirfch» unb 3roetfd)genroaffer, foroie für Prefter»
branntroein unb bergteichen oon ben einheimifchen Pro»
busenten, fo roie fie jeht bie £ieferungett oon Startoffeln
3ur perftellung oon Sunhesfdinaps ausfehreibt; unb bie
oon ihr anertannten ©rennereien taufen ben £anbroirten
ihre Db fternte 3U angemeffenen, 00m ©unbesrat feftgefehten
Preifen ab. ©us fistalifdjen Slüdfichten ober 3um proede
ber ©Itohclbetämpfung tann bie ©ibgenoffenfebaft ben ©er»
taufspreis bes ©ïïopols oerteuern.

Dörrofen mit 80 Quadratmetern Dörrfläcpe, erioärnit durch initteldruckioarm»
toasserheizung. Die Cemperatur kann im Innern des Ofens beliebig reguliert
werden. Dient im Derbst zum trocknen der trester, liefert aber auch das

schönste Dörrobst. (Alkoholfreie Obftoerwertung in Oppligcn).

450 Oie kekttek

Der Traum der bernischen Alpenbahnpolitiker hat
nun im L ö t s chb er g d ur ch st i ch seine Verwirklichung
erfahren. Ueber die Grimsel führt eine wohlgepflegte
Poststratze ins Oberwallis. Schon hat aber die Furka-
bahn-Kommission die Konzession erhalten, um Gletsch mit
Meiringen durch eine Bahn zu verbinden. Heute ist der
Grimsel-Durchstich nur noch eine Frage der Zeit. O.

lDie Klischees zu unsern Abbildungen stammen aus dem „Großen
Landbuch" von H, Hartmann, das in erschöpfender Weise die Geschichte
des Berner Oberlandes behandelt. D, Red

schädliche und nützliche fmchtWe.
Von Ed. Lauterburg.

In der „Berner Woche in Wort und Bild" vom 20.
Mai 1316 machten zwei Artikel unabhängig voneinander
auf die Folgen des Alkoholismus aufmerksam. Der eine
zeigte, wie der Alkohol manchmal Schlachten entscheidet,
und zwar zu Ungunsten seiner Freunde. Der andere rief
zur Mildtätigkeit für die Kinder trunksüchtiger Eltern auf.

Beides weist darauf hin, wie wichtig es ist, den
Älkoholgenutz einzuschränken. Und dazu soll der Staat mit-
helfen. Ein lateinischer Dichter sagt allerdings: „<Zuiä le^es
sine moribus?" (Wozu Gesetze ohne Sitten?) Aber mit
Recht dreht der um Bekämpfung des Alkoholismus in der
Schweiz hochverdiente Dr. R. Hercod den Satz
uip und fragt: „(Zuiä mores sine leZibus?" (Was
nützen Sitten ohne Gesetze?).

In der Tat: Das Gesetz kann zwar die gute
Gesinnung nicht schaffen, aber es kann ihr als
Deckung dienen. Zumal je mehr das Pflichtgefühl
in einem Volke erstirbt, aus dem das Gute von
selbst entstünde, um so mehr mutz — leider — der
Bürger von oben herab zum Guten gezwungen
werden. Und der Staat ist es sich schließlich selber
schuldig. Er kommt weiter, wenn er das Uebel
bei der Wurzel packt, als wenn er einfach die
schlechten Früchte beschneidet. Der zweite Absatz
von Art. 91 der Staatsverfassung des Kantons
Bern lautet denn auch:

„Der Staat wird für möglichste
Beseitigung der Ursachen der Ver-
armung... sorgen."
Trotzdem aber die Versorgung eines Trinkers

oder einer Trinkerin in einer Trinkerheilanstalt,
bevor sie Kinder bekommen, Staat und Gemeinde
viel weniger kosten würde als die Unterbringung
ihrer entarteten Kinder, so fängt man doch erst
allmählich an, die bezüglichen Paragraphen des
bernischen Armenpolizeigesetzes von 1912 anzu-
wenden.

Auch von dem eidgenössischen Alkoholmonopol
sagte sogar Ständerat Kunz, der Referent für die
Verwendung des Alkoholzehntels, in der Sitzung
des Ständerates vom 6. Juni 1916, das Endziel
sei damit noch lange nicht erreicht.

Fragen wir uns also: Was für Matznahmen
sind weiter zu ergreifen, um den im Vergleich mit
den meisten andern europäischen Ländern so großen
Alkoholverbrauch in unserm Lande einzuschränken?
Bedeutet doch nach den schönen Worten von
Ständerat Kunz „eine Bekämpfung des über-
mätzigen Alkoholismus eine gesunde Politik zum
Wohl des ganzen Volkes und steht im Einklang
mit den ewigen Gesetzen der nach Vervollkomm-
nung strebenden Natur!"

Eine Viersteuer würde die Leute nur noch
mehr dem Schnaps in die Arme treiben.

Erhöht man den Preis des Bundesschnapses,
so wird um so mehr Bätziwasser getrunken.

Es bleibt also nichts andres übrig, als auch

die s el b st g eb r a n n te n Schnäpse dem Bundes-
Monopol zu unterstellen. Eine Anzahl gemein-
nütziger Gesellschaften hat deshalb kürzlich dem Bundesrat
ein Gesuch eingereicht, die Bestimmungen von Art. 32big der
Bundesverfassung aufzuheben, nach denen das Brennen von
Wein, Obst und deren Abfallen, von Enzianwurzeln und
ähnlichen Stoffen jedermann freisteht.

Die von den Bauern hergestellten gebrannten Wasser
blotz zu besteuern, würde eine zu Reibungen führende
und kostspielige Ueberwachung der ländlichen Betriebe be-
dingen.

Viel sicherer in ihrer Wirkung ist die Ausdehnung
des Monopols auf alle Brennereien. Die matzgebenden
Kreise stellen sich deren Durchführung so vor:

Die Eidgenossenschaft bezieht das Kontingent an Roh-
stoffen für Kirsch- und Zwetschgenwasser, sowie für Trester-
branntwein und dergleichen von den einheimischen Pro-
duzenten, so wie sie jetzt die Lieferungen von Kartoffeln
zur Herstellung von Bundesschnaps ausschreibt; und die
von ihr anerkannten Brennereien kaufen den Landwirten
ihre Obsternte zu angemessenen, vom Bundesrat festgesetzten
Preisen ab. Aus fiskalischen Rücksichten oder zum Zwecke
der Alkoholbekämpfung kann die Eidgenossenschaft den Ver-
kaufspreis des Alkohols verteuern.

vörroten mit 80 Quadratmetern VLrrtiäche. erwärmt durch Mitteldruckwsrm-
wssserbeizung. Vie vemperslur kann im Innern des vtens beliebig reguliert
werden, vient im derbst zum croeknen der Lrester, liefert aber auch das

schönste vörrobst. (Alkoholfreie Obstverwertung in Oppiigen).
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©ine foldfe Vetämpfung bes Schnapsteufels liegt nad)
Sunbesrat Vtotta bureaus im Vereid) ber Vtögtichteit.
(Veantroortung ber SUÎotion Taucourt im 3uni 1915.) Aud)
fiele SBirte roerben fid) bamit einoerftanbcn erttären tonnen,
fagte bod) bie Teffiner SBirteseitung, bas „Giornaie degii
esercenti", oom 16. Vooember 1912:

„(Sin anberes Strebsübel, bas an ber Sdjroei3 nagt,
ift ber große Verbrauch oon Schnaps. 3bn tu nerbieten,
wäre geroiß tein Schabe, roenn man roirtlid) ben Alfobotis»
mus betämpfen mill, beffen Verbreitung ben Vebörben Angft
ein3uflößen beginnt. Tie ioanbelsfreibeit ift eine fdjöne
Sache. Aber über ber Tanöelsfretbeit fteht bie 3utunft
bes fianbes. Tie Aufnahme pon Altoholtranten in bie
Srrenanftatten nimmt eine 3U große Ausdehnung an. ©s
ift an ber 3eit, biefem Hebel, bas jäfjrlid), 3U oiete Opfer
oerfchtingt, ©inbatt 3U gebieten."

(Segen bie Abfd)affung ber greibeit, Obft unb her»

gteidfen 3U brennen, roerben fid) atfo roabrfcheintid) nur
bie Vauern erbeben, ba fie fo nidjt fid)er finb, in 3utunft:
alle ibre Dbftabfälle getoinnbringenb ober nad) ibrem eignen
©efdjmad 3U oerroerten.

Allein erftens roerben bod) niete Sanbroirie bie fd)äb=
Iid)en SBirtungen bes Sd)napfes auf Familie unb ©emeinbe
3ugeben unb an beffen Vetämpfung mitbetfen motten.
3meitens ift gar nid)t gefagt, baß ber ©rtrag unter bem

SRonopot geringer fein roirb, ba bie Vreife für ben Vrannt»
mein jebenfalts erhöbt roerben. Unb brittens gibt es nod)
eine anbre Verroenbung für bas Obft unb feine Abfälle
als bie Sd)napsfabritation, nämtid) bie £>erftellung a 11 o
b o I f r e i e r ©rseugniffe.

Ter altobotfreie Apfetroein fanb an ber fianbesaus»
ftettung unb bei ben Truppen reißenden Abfaß. fyrucßt»
tonferoen in Vüdjfen unb ©täfern tonnen nicht genug ge»

liefert roerben. Statt ber amerifanifdjen Tampfäpfet ober
ber in ben landläufigen Oefert bartgeröfteten Sdfniße gift
es, 5\iid;e unb Vudfad mit in beißer fiuft gcirodneten
bellen unb roeicben Scbnißen unb Scheiben 311 oerforgen,
beren ©efd)mad unb Aroma bem frifdjen Obft mögtidjft
gleidjlommt.

3n biefer gönn beroabren bie 3ftüd)te aud) nod)' ibre
Aäbrftoffe, bie fid) fonft im Alto hol perftüd)tigen. Unb
Aäbrftoffe haben mir gegenroärtig befonbers nötig, 3U einer
3eit, ba ber Vunbesrat trob ernften ©infprudjs immer
nod) bie Verwandlung oon Aeis unb ©erfte in Vier 3Üiäßt.

Aber felbft bie Trefter braudjen nid)t oerloren ju
geben, roenn man nid)t Sdmaps aus ibnen brennt. Sie
roerben gedörrt unb als Viebfutter oerroenbet.

So roirb boffenttid) mit ber 3eit an Stelle bes

Teftittierapparates bie Sterilifiermafdjine unb ber ratio»
nette Törrofen treten. Tanrit ber fiefer fid) ein Vilb oon
biefen Tingen machen tonne, führen mir ihm I)ier einige
©inricbtungen ber Opptiger ©enoffenfctjaft für atto»
hotfreie ObftPerroertung (nunmehr girtna iß. Taepp)
bor Stugen, bie in ber Schwei* bem attohotfreien Apfelwein
Vahn gebrochen hat, wie bie SÖteitener ©efettfeßaft ben atfo»
hotfreien Traubenroein einführte.

Aberglaube unb üolksglaube.
Stent grip Sdjtoar*.

SBober tommt ber SIbergtaube? Taher, bah für ben

Vtenfdfen unoerftänblicbe Vorgänge oon biefem erttärt roer=

ben. 3n biefer Allgemeinheit tonnte man aber jebe Aeligion,
ia jebe VSeltanfdfauung unb fd)ließlid) alle roiffcnfd)aft=
lichen ônpotbefen als Aberglauben beseid)nen. Stbergtauben
haben mir erft bann, roenn mir bie Vorgänge mit bem
Vtaterial eines oeralteten ©taubens ertlären. Tie befte
©rttärung liegt fdjtiefetid) im VSort — roenn es richtig
oerftanben roirb. „Aber" in 3ufammenfeßungen beißt
„nad) hinten, 3urüct", weshalb fiutber für ben in ber Ver=

presseraum mit Pampe, Hilter und Rol)leiisä«re=!Risd)apparat.
(îïïfo^oïfceie iDßftDerluertutig trt C'^Hgen.)

gangenbeit eben roeiter3urü(lliegenben © r o ß o a t e r, roie
mir beute fagen, nod) „Vberoater" brauchte, gür bie
oberhalb bes §ufes nach hinten gerid)teten tteinen flauen
ift no.ch allgemein „31 f ter t laue" im ©ebraud) mit bem
häufigen 2Bed)fet oon f unb b, roie er in ioafer unb
5 a b^e r am betannteften ift.

3ft eine Vorfteltung bes fogenannten Aberglaubens im
Volt noch allgemein tebenbig unb anertannt, fo barf man
hier folgerichtig — roeil Aberglaube ein oeratteter
©taube ift — nicht oon foldjen fprechen, fonbern be3eichnet
fotehe Anfchauungstomplere neutral als „Votfsglaube", roas
er roirttich ift. VSenn man beim Sammeln oon Aberglauben
nach allerlei Velangtofem plößtid) bie VSorte hört: V3as
jeßt tommt, bas ift nicht Aberglaube, bas ift bann roirtlid)
roabr uff. —_ bann tann ber Sammler mit Veftimmtheit
auf eine tppifche Vorfteltung bes Voltsglaubens 3ät)Ien.

Tas ©rttären unoerftänblicher Vorgänge 3eigte fih aud)i
beim Ausbrud) bes Krieges, gteid)3eitig aud) bas 3uriict«
gehen ^bes erfdfütterten Vierifdjen auf bie Vorfteltungen
feiner 3ugenb. „Snfantitismus" nennt ber Vfbdjologe biefes
itleinroerbcit bes Vienfchen. Als ber 5trieg ausbrach, füllten
fid) bie 5tird)en Verlins, aber bie ©eroobnbeit roirb batb
bas Sdfredti^fte 3um AIItägIid)en gemacht haben. „Aber
id) bitte, mein Süann ift tängft bei ber ©tappe," erroiberte,
beinahe fitttid) entrüftet, eine Vertiner Tarne, als fie ge=
fragt rourbe, ob fie nod) immer fo fleißig 3ur 3ird)e gebe.
SBenn beute roieber bie Tffenb arung 3 ob armes getefen roirb,
fo ift es faft immer eines Teutungs» unb Vtopheaeiuugs»
oerfuchs roegen. Aud) bei uns roerben alte, oergeffen ge»
glaubte Vorftellungen roieber road): in unferer ©egenb fat)
im Frühjahr 1914 ein alter Vtann ben Gimmel im VSeften
blutrot unb VSotten in Senfen» unb Sidjelform hoben fid)
als 2Babt3eichen bes Tobes brohenb baoon ab. Tie ffrrauen
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Eine solche Bekämpfung des Schnapsteufels liegt nach
Bundesrat Motta durchaus im Bereich der Möglichkeit.
(Beantwortung der Motion Daucourt im Juni 1915.) Auch
viele Wirte werden sich damit einverstanden erklären können,
sagte doch die Tessiner Wirtezeitung, das „Oiornà àZli
esercenti", vom 16. November 1912:

„Ein anderes Krebsübel, das an der Schweiz nagt,
ist der große Verbrauch von Schnaps. Ihn zu verbieten,
wäre gewiß kein Schade, wenn man wirklich den Alkoholis-
Mus bekämpfen will, dessen Verbreitung den Behörden Angst
einzuflößen beginnt. Die Handelsfreiheit ist eine schöne

Sache. Aber über der Handelsfreiheit steht die Zukunft
des Landes. Die Aufnahme von Alkoholkranken in die
Irrenanstalten nimmt eine zu große Ausdehnung an. Es
ist an der Zeit, diesem Uebel, das jährlich zu viele Opfer
verschlingt, Einhalt zu gebieten."

Gegen die Abschaffung der Freiheit, Obst und der-
gleichen zu brennen, werden sich also wahrscheinlich nur
die Bauern erheben, da sie so nicht sicher sind, in Zukunft
alle ihre Obstabfälle gewinnbringend oder nach ihrem eignen
Geschmack zu verwerten.

Allein erstens werden doch viele Landwirte die schäd-

lichen Wirkungen des Schnapses auf Familie und Gemeinde
zugeben und an dessen Bekämpfung mithelfen wollen.
Zweitens ist gar nicht gesagt, daß der Ertrag unter dem

Monopol geringer sein wird, da die Preise für den Bräunt-
wein jedenfalls erhöht werden. Und drittens gibt es noch
eine andre Verwendung für das Obst und seine Abfälle
als die Schnapsfabrikation, nämlich die Herstellung alko-
h olf reier Erzeugnisse.

Der alkoholfreie Apfelwein fand an der Landesaus-
stellung und bei den Truppen reißenden Absatz. Frucht-
konserven in Büchsen und Gläsern können nicht genug ge-
liefert werden. Statt der amerikanischen Dampfäpfel oder
der in den landläufigen Oefen hartgerösteten Schnitze gilt
es, Küche und Rucksack mit in heißer Luft getrockneten
hellen und weichen Schnitzen und Scheiben zu versorgen,
deren Geschmack und Aroma dem frischen Obst möglichst
gleichkommt.

In dieser Form bewahren die Früchte auch noch ihre
Nährstoffe, die sich sonst im Alkohol verflüchtigen. Und
Nährstoffe haben wir gegenwärtig besonders nötig, zu einer
Zeit, da der Bundesrat trotz ernsten Einspruchs immer
noch die Verwandlung von Reis und Gerste in Bier zuläßt.

Aber selbst die Trester brauchen nicht verloren ^zu
gehen, wenn man nicht Schnaps aus ihnen brennt. Sie
werden gedörrt und als Viehfutter verwendet.

So wird hoffentlich mit der Zeit an Stelle des

Destillierapparates die Sterilisiermaschine und der ratio-
nelle Dörrofen treten. Damit der Leser sich ein Bild von
diesen Dingen machen könne, führen wir ihm hier einige
Einrichtungen der Oppliger Genossenschaft für alko-
holfreie Obstverwertung (nunmehr Firma P. Daepp)
vor Augen, die in der Schweiz dem alkoholfreien Apfelwein
Bahn gebrochen hat, wie die Meilener Gesellschaft den alko-
holfreien Traubenwein einführte.

»»» »»»

vberglaube und Volksglaube.
Von Fritz Schwarz.

Woher kommt der Aberglaube? Daher, daß für den

Menschen unverständliche Vorgänge von diesem erklärt wer-
den. In dieser Allgemeinheit könnte man aber jede Religion,
ja jede Weltanschauung und schließlich alle Wissenschaft-!

lichen Hypothesen als Aberglauben bezeichnen. Aberglauben
haben wir erst dann, wenn wir die Vorgänge mit dem

Material eines veralteten Glaubens erklären. Die beste

Erklärung liegt schließlich im Wort — wenn es richtig
verstanden wird. „Aber" in Zusammensetzungen heißt
„nach hinten, zurück", weshalb Luther für den in der Ver-

Presseraum mit Pumpe. Silter und lîohleiisâiire-îpîschapparat.
(Alkoholfreie Obstverwertung in Oppligen.)

gangenheit eben weiterzurückliegenden Großvater, wie
wir heute sagen, noch „Abervater" brauchte. Für die
oberhalb des Hufes nach hinten gerichteten kleinen Klauen
ist noch allgemein „Afterklaue" im Gebrauch mit dem
häufigen Wechsel von f und b, wie er in Haser und
Haber am bekanntesten ist.

Ist eine Vorstellung des sogenannten Aberglaubens im
Volk noch allgemein lebendig und anerkannt, so darf man
hier folgerichtig — weil Aberglaube ein veralteter
Glaube ist — nicht von solchen sprechen, sondern bezeichnet
solche Anschauungskomplere neutral als „Volksglaube", was
er wirklich ist. Wenn man beim Sammeln von Aberglauben
nach allerlei Belanglosem plötzlich die Worte hört: Was
jetzt kommt, das ist nicht Aberglaube, das ist dann wirklich
wahr usf. — dann kann der Sammler mit Bestimmtheit
auf eine typische Vorstellung des Volksglaubens zählen.

Das Erklären unverständlicher Vorgänge zeigte sich auch
beim Ausbruch des Krieges, gleichzeitig auch das Zurück-
gehen ^des erschütterten Menschen auf die Vorstellungen
seiner Jugend. „Jnfantilismus" nennt der Psychologe dieses
Kleinwerden des Menschen. Als der Krieg ausbrach, füllten
sich die Kirchen Berlins, aber die Gewohnheit wird bald
das Schrecklichste zum Alltäglichen gemacht haben. „Aber
ich b?tte, mein Mann ist längst bei der Etappe," erwiderte,
beinahe sittlich entrüstet, eine Berliner Dame, als sie ge-
fragt wurde, ob sie noch immer so fleißig zur Kirche gehe.
Wenn heute wieder die Offenbarung Johannes gelesen wird,
so ist es fast immer eines Deutungs- und Prophezeiungs-
Versuchs wegen. Auch bei uns werden alte, vergessen ge-
glaubte Vorstellungen wieder wach: in unserer Gegend sah
im Frühjahr 1914 ein alter Mann den Himmel iin Westen
blutrot und Wolken in Sensen- und Sichelform hoben sich
als Wahrzeichen des Todes drohend davon ab. Die Frauen
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